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Die Administrativjustiz
in der Schweiz

Von C. Sacchetto

Das administrative Massnahmenrecht ist immer
dann Gegenstand öffentlicher Kritik, wenn irgend
ein Anstaltsskandal oder ein Einzelschicksal eines
Anstaltsinsassen ins Blickfeld der Oeffentlichkeit
tritt und damit auf die Administrativjustiz
aufmerksam gemacht wird. In anerkennenswerter
Weise hat sich immer wieder der «Beobachter» zur
Administreativjustiz geäussert und damit die
Aufmerksamkeit auf die Versorgungspraxis verschiedener

Kanton gelenkt. Die letzten tragischen Vorfälle

zweier Verdingkinder und die Tatsache, dass
in unsern Anstalten ein erheblicher Prozentsatz
der Insassen aus administrativ Versorgten besteht,
veranlassen mich zu einer allgemeinen Stellungnahme

gegenüber der schweizerischen Administra-
tivjustiz.

Zum Schutze der menschlichen Gesellschaft
unterhält der Staat nicht nur Anstalten für eigentliche

Kriminelle, sondern in viel grösserer Zahl
Verwahrungs-, Arbeits-, Trinker-, Erziehungs- und
Besserungsanstalten. Alle diese Anstalten sind zur
saatlichen Notwendigkeit geworden, nachdem die
administrative Justiz gegenüber Bettlern, Trinkern,

Liederlichen und Arbeitsscheuen durchge¬

griffen hat. Die administrative Justiz befasst sich
also mit jenen Menschen, die zufolge ihrer Arbeitsscheu,

Trunksucht und Mittellosigkeit der Oeffentlichkeit

und den Behörden zur Last fallen und
öffentliche Unterstützung begehren oder öffentliches

Aergernis erregen. Diese Verwaltungsjustiz
wird durch die kantonalen Versorgungsgesetze
näher bestimmt, die von einem zum andern Kanton

sehr unterschiedliche Bestimmungen enthalten.
Dieser oft krasse Unterschied zeigt sich vor allem
in der Einweisungs- und Entlassungspraxis administrativ

Versorgter und in der Durchführung der
allgemeinen Armenfürsorge.

Die administrative Behörde hat sich aber mit
dem Vormundschaftswesen zu befassen, das in
engem Kontakt mit der Versorgungspraxis steht.
Die administrative Versorgung als sichernde
Massnahme des Verwaltungsrechtes und das
Vormundschaftswesen als fürsorgerische Institution unseres
Gemeindewesens gehören demnach zum Pflichtenkreis

der Administrativjustiz und ist teilweise
eidgenössisch, teilweise kantonal geregelt. Die
Durchführung administrativer Massnahmen liegt indessen

ausschliesslich in kantonaler Kompetenz, eben-
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